
Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung

Montag nach Absprache
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

Kontakt

Telefon:  03 54 71/8 51 - 0
Telefax:  03 54 71/8 51 - 55 
oder  03 54 71/8 51 - 17
Internet:  www.maerkische-heide.de
E-Mail:  info@maerkische-heide.de
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinde

Öffentliche Bekanntmachung

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Märkische Heide für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 22.02.2021, Nr. 2021-29 folgende Haushaltssatzung er-
lassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird
1. im Ergebnishaushalt mit dem 

Gesamtbetrag der
ordentlichen Erträge auf 7.274.600,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf 8.227.500,00 €
außerordentlichen Erträge auf 10.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf 17.500,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag 
der
Einzahlungen auf 7.818.400,00 €
Auszahlungen auf 9.797.000,00 €

festgesetzt.
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 
entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 6.613.800,00 €
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 7.166.700,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 1.204.600,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.462.200,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 168.100,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung
 von Liquiditätsreserven 0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför-
dermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leis-
tung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Inves-
titionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird 
auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die Satzung über die 
Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuern 
in der Gemeinde Märkische Heide zuletzt geändert am 24.04.2017 
wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A) 264 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 374 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Auf-
wendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeu-
tung angesehen werden, wird auf 1.000,00 € festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlun-
gen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird 
auf 10.000,00 € festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplan-
mäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen 
Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 
20.000,00 € festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen 
ist, werden bei:
a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden 

Fehlbetrages um 411.400,00 € und
b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelauf-

wendungen oder Einzelauszahlungen auf 150.000,00 €

festgesetzt.

Gemäß § 67 Abs. 5 der BbgKVerf hat jeder Bürger das Recht auf 
Einsichtnahme in die Haushaltssatzung 2021 einschließlich 
ihrer Anlagen. Sie liegen zur Einsichtnahme im Verwaltungs-
gebäude der Gemeinde Märkische Heide, Schlossstraße 13a im 
OT Groß Leuthen während der öffentlichen Sprechzeiten aus.

Märkische Heide, 23.02.2021

Annett Lehmann
Bürgermeisterin

Öffentliche Ausschreibung
Die Gemeinde Märkische Heide beabsichtigt die Veräußerung der 
nachfolgend aufgeführten kommunalen Grundstücke
Katasterangaben:Grundbuch von 

Klein Leine,
Blatt 199

Gemarkung: Klein 
Leine

Flur: 2
Flurstück(e): 735 und 736
Größe: 1.786 m² 1.511 m²

Die Flurstücke 735 und 736, Flur 2, Gemarkung Klein Leine be-
finden sich laut Klarstellungs- und Abrundungssatzung für den 
Ortsteil Klein Leine komplett im Innenbereich und sind als Bau-
land ausgewiesen. Die Liegenschaften sind unbebaut. In unmit-
telbarer Umgebung befindet sich der Windenergiepark Klein Lei-
ne.
Dem Käufer wird eine Bauverpflichtung zur Fertigstellung einer 
Wohnbebauung innerhalb von 5 Jahren auferlegt. Im Kaufver-
trag wird eine Mehrerlösklausel bei Weiterverkauf innerhalb von 
10 Jahren aufgenommen.
Als Mindestgebot wird ein Grundstückswert von 20,00 €/m² fest-
gesetzt. Hinzu kommen bereits verauslagte Vermessungskosten 
in Höhe von 2.200,00 € je Flurstück sowie alle mit dem Verkauf 
anfallenden Kosten, wie Ausschreibungs-, Notar- und Grund-
buchkosten.
Die Gemeinde Märkische Heide behält sich das Recht vor, ob, an 
wen und zu welchen Konditionen das Grundstück veräußert wird. 
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Hieraus, insbesondere aus der Nichtberücksichtigung von Ange-
boten, können keinerlei Ansprüche an die Gemeinde Märkische 
Heide abgeleitet werden.
Das Grundstück ist so zu übernehmen, wie es steht und liegt. Die 
Gemeinde Märkische Heide haftet nicht für eine Beeinträchti-
gung des Kaufgegenstandes durch etwaige Altlasten o. a. Es wird 
keine Gewähr dafür übernommen, dass der Kaufgegenstand für 
den geplanten Verwendungszweck des Erwerbers geeignet ist.
Die Katasterunterlagen können nach Terminvereinbarung mit 
dem Bauamt

Dienstags: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr und
Donnerstags: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr

in der Gemeindeverwaltung, Liegenschaftsverwaltung, eingese-
hen werden.
Zur Terminabsprache bzw. zu Fragen zu den Verkaufsmodalitäten 
melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 035471 851-32.

Ihr Gebot mit einem aussagefähigen Nutzungskonzept richten 
Sie bitte in einem verschlossenen Umschlag mit dem
Kennwort: Angebot Flurstück 735 bzw. 736 – Klein Leine
an die: Gemeinde Märkische Heide

Bauamt/Liegenschaften
OT Groß Leuthen
Schlossstraße 13a
15913 Märkische Heide

Mit der Abgabe des Angebotes entsteht kein Anspruch auf Ab-
schluss eines Kaufvertrages.
Abgabetermin ist der 06.04.2021 um 15:00 Uhr
Aufwendungen der Bieter werden nicht erstattet. Es wird darauf 
hingewiesen, dass personenbezogene Daten zur Auswertung der 
Gebote elektronisch gespeichert und genutzt werden. Mit der Ab-
gabe des Kaufangebotes erklärt sich der Bieter mit der Speiche-
rung und gegebenenfalls der öffentlichen Bekanntgabe seiner 
personenbezogenen Daten bereit.

Liegenschaftskarte
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Gemeinde Märkische Heide

Stellenausschreibung

Tätigkeitsbegleitende Ausbildung zur/zum 
Staatlich anerkannte/-n Erzieher/-in (m/w/d)

Die Gemeinde Märkische Heide hat ab dem 1. August 2021 die 
Stelle für eine dreijährige berufsbegleitende Ausbildung zur/
zum Erzieher/-in (Teilzeitform) zu besetzen.
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 20 Wochenstunden.
Anforderungen:
Sie beginnen oder befinden sich in der Ausbildung zum staatlich 
anerkannten Erzieher (m/w/d) oder eine nach der Kita-Personal-
verordnung vergleichbare Ausbildung und benötigen für diese eine 
geeignete Praxisstelle. Des Weiteren finden bereits absolvierte 
Praktika in den Kindertagesstätten besondere Berücksichtigung.
Die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses ist an die Ausbil-
dungszeit gebunden. Eine spätere Übernahme in ein Beschäf-
tigungsverhältnis als Erzieher wird angestrebt.
Wir bieten unter anderem:
- die Zusammenarbeit mit engagierten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die sich gegenseitig unterstützen
- Begleitung während der Ausbildung
- kooperative Arbeitsstrukturen und einen Träger, der ein In-

teresse an fachlicher und persönlicher Weiterentwicklung 
seiner Mitarbeiter/innen hat

- die Eingruppierung nach TVöD/VKA, Sozial- und Erziehungsdienst
Tätigkeitsschwerpunkte:
- Arbeit mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren nach den 

Grundsätzen der elementaren Bildung und den konzeptio-
nellen Schwerpunkten der Einrichtung sowie

- Arbeit mit Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren nach den 
Bausteinen der pädagogischen Arbeit in Brandenburger 
Horten (offene Arbeit)

- Begleitung des pädagogischen Tagesablaufes
- Beobachtung und Dokumentation von kindlichen Entwick-

lungsprozessen
Voraussetzungen:
- Sie sollten hoch motiviert und teamfähig sein, sowie der Ein-

führung neuer Inhalte in der Arbeit der Einrichtungen aufge-
schlossen sein.

Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Bewerberinnen 
und Bewerber werden nach Maßgabe des SGB IX bei gleicher 
Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt.
Für Fragen steht Ihnen die Mitarbeiterin im Personalbüro unter 
035471 851-50 zur Verfügung.
Aussagefähige und vollständige Bewerbungsunterlagen und mit 
einem erweiterten Führungszeugnis und einem eventuell be-
reits vorhandenen Gesundheitspass richten Sie bitte bis zum 
19.03.2021 an die
Gemeinde Märkische Heide
OT Groß Leuthen
Personalstelle
Schlossstraße 13a
15913 Märkische Heide
Hinweis:
Bewerbungen per E-Mail können unter der E-Mail-Adresse 
personal@maerkische-heide.de lediglich zur Fristwahrung be-
rücksichtigt werden. Die Unterlagen sind in Papierform nach-
zureichen.
Wir bitten um Verständnis, dass aus Kostengründen Bewerbungs-
unterlagen nur zurückgesendet werden können, wenn ein adres-
sierter und ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist.
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass von Seiten der Ge-
meinde Märkische Heide im Zusammenhang mit der Bewerbung 
entstehende Kosten (z. B. Fahrt- und Bewerbungskosten) nicht 
übernommen werden.

Gemeinde Märkische Heide
In der Gemeinde Märkische Heide (4.000 Ein-
wohner in 17 Ortsteilen) ist eine Stelle als

Erzieher (m/w/d)

zum 1. August 2021 zu besetzen.
Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden zuzüglich variabler 
Stunden bei entsprechendem Bedarf.
Ihr neues Aufgabengebiet beinhaltet vorwiegend die Betreu-
ung und Förderung der Kinder von 0 bis 12 Jahren entsprechend 
der pädagogischen Konzepte.
Ihr Profil:
• abgeschlossene Berufsausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher
• ausgeprägte soziale Kompetenz und Teamfähigkeit
• fröhlicher, achtsamer, respekt- und liebevoller Umgang 

mit den Kindern
• selbstständige Arbeitsweise, Eigeninitiative und Einsatz-

bereitschaft
• kreativ, belastbar und zeitliche Flexibilität entsprechend 

den dienstlichen Anforderungen
Gesucht wird eine fachlich versierte und zielstrebige Persön-
lichkeit, gern mit Fachkompetenz im Bereich Frühpädagogik. 
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Träger und den 
Eltern/Elternvertretern wird vorausgesetzt.
Der Einsatz erfolgt in den Einrichtungen der Gemeinde Märki-
sche Heide (Kita „Sonnenkäfer“ in Biebersdorf, Kita „Storchen-
nest“ in Kuschkow sowie Hort „KiWi“ in Gröditsch).

Wir bieten eine unbefristete Einstellung mit einer Vergütung 
nach S 8a TVöD-VKA.
Zur Geltendmachung der Rechte für schwerbehinderte bzw. 
gleichgestellte behinderte Menschen ist mit Einreichung der 
Bewerbungsunterlagen die Vorlage der entsprechenden amtli-
chen Nachweise erforderlich.
Für Fragen steht Ihnen die Mitarbeiterin im Personalbüro unter 
035471/851-50 zur Verfügung.
Aussagefähige und vollständige Bewerbungsunterlagen mit 
einem erweiterten Führungszeugnis und einem aktuellen Ge-
sundheitszeugnis richten Sie bitte bis zum 26.03.2021 an die
Gemeinde Märkische Heide
OT Groß Leuthen
Personalstelle
Schlossstraße 13a
15913 Märkische Heide
Hinweis:
Bewerbungen per E-Mail können unter der E-Mail-Adresse 
personal@maerkische-heide.de lediglich zur Fristwahrung berück-
sichtigt werden. Die Unterlagen sind in Papierform nachzureichen.
Wir bitten um Verständnis, dass aus Kostengründen Bewer-
bungsunterlagen nur zurückgesendet werden können, wenn ein 
adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag beige-
fügt ist.
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass von Seiten der Ge-
meinde Märkische Heide im Zusammenhang mit der Bewerbung 
entstehende Kosten (z. B. Fahrt- und Bewerbungskosten) nicht 
übernommen werden.
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Abkürzungen:
Art der baulichen Nutzung
MD Dorfgebiet
SE Sondergebiet Erholung
G Gewerbliche Bauflächen

Beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand
keine 
Angabe:

erschließungsbeitrags- und kostenerstattungsbe-
tragsfrei

ebf: erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbetragsfrei 
und abgabenpflichtig nach Kommunalabgabengesetz

ebpf: erschließungsbeitrags-/kostenerstattungsbetrags-
pflichtig und abgabenpflichtig nach Kommunalabga-
bengesetz

Es wurden 21 Bodenrichtwerte für land- und forstwirtschaftliche 
Flächen für verschiedene Bereiche des Landkreises ermittelt. Für 
die Gemeinde Märkische Heide wurden nachfolgende land- und 
forstwirtschaftliche Bodenrichtwerte ermittelt.

Art der Nutzung €/m²
Ackerland, Spreewald, Ackerzahl 25 0,50
Grünland, Spreewald, Grünlandzahl 30 0,50
Forsten, Spreewald, mit Aufwuchs 0,50

Der Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation 
Brandenburg hat in Zusammenarbeit mit den Gutachterausschüs-
sen für Grundstückswerte sein Informationsangebot im branden-
burg-viewer 
(http://www.geobasis-bb.de/bb-viewer.htm) erweitert. Zu den 
angebotenen Geobasisdaten gehören Topographische Karten, 
die Automatisierte Liegenschaftskarte und Luftbilder. Diese kön-
nen einzeln oder in Kombination mit den Bodenrichtwertinfor-
mationen überlagert werden.
Der brandenburg-viewer erlaubt damit einen visuellen Einblick in 
die aktuellen Bodenrichtwerte auf verschiedenen Darstellungs-
grundlagen. Ferner steht eine Ortssuche zur Verfügung. Die Orts-
suche ermöglicht eine Suche nach beliebigen Gebieten. Hierbei 
ist es möglich, eine Adresse (Straße, PLZ und Hausnummer) oder 
einen Ort, einen Gemarkungsnamen oder Flurkennzeichen (Ka-
tasterangaben) oder einen Kartenblattnamen (Kartenblätter) 
einzugeben. Für die Bodenrichtwertdarstellung werden eine 
Zeichenerklärung und Informationen zu den dargestellten Bo-
denrichtwerten und deren wertbeeinflussenden Merkmalen in 
separaten Erläuterungen angeboten. (Quelle: Vermessung Bran-
denburg, Nr. 2/2010, S. 73)

Mit Hilfe des amtlichen Internetangebotes der Gutachteraus-
schüsse und der LGB „BORIS (BOdenRichtwertInformationsSys-
tem) Land Brandenburg“ können Nutzer digitale Bodenricht-
werte (inkl. ausgewählter Sachdaten) des aktuellen Jahrganges 
und rückwirkend bis 2010 kostenfrei automatisiert einsehen. Des 
Weitern kann in diesem System eine kostenfreie amtliche Boden-
richtwertauskunft im PDF-Format abgerufen werden 
(www.boris-brandenburg.de/boris-bb/).

gez. Schiefelbein
(Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses)

Information  
des Gutachterausschusses  
im Landkreis Dahme-Spreewald

Aktuelle Bodenrichtwerte zum 31.12.2020

Am 29. Januar 2021 hat der Gutachterausschuss für Grundstücks-
werte im Landkreis Dahme-Spreewald 458 allgemeine und 24 be-
sondere Bodenrichtwerte zum Stichtag 31.12.2020 beschlossen.
Die Bodenrichtwerte werden auf der Basis der abgeschlosse-
nen Grundstückskaufverträge des Vorjahres ermittelt. Der Bo-
denrichtwert bezieht sich auf ein durchschnittliches baureifes 
Grundstück, d.h. auf ein Grundstück, welches ohne weitere Auf-
wendungen für Freimachung, Erschließung o. Ä. bebaubar ist. 
Die Unterschiede in der Höhe der Richtwerte sind im Wesentli-
chen in der Lage begründet. Weitere Einflussgrößen wie z. B. Er-
schließung und Grundstücksgröße sind ebenfalls von Bedeutung 
für den Kaufpreis. Kleinere Grundstücke erzielen regelmäßig 
höhere Preise pro m² als Größere. Für das Gebiet der Gemeinde 
Märkische Heide wurden zum Stichtag 31.12.2020 folgende Bo-
denrichtwerte ermittelt:

Zone BRW-Zone Beschluss
31.12.2020
(€/m²)

Merkmale
31.12.2020

3069 Groß Leuthen 25 MD 800 m²
3068 Groß Leuthen Bahnhof 15 M
3070 Groß Leuthen, 

Klein Leuthen
8 MD 1.000 m²

3005 Alt-Schadow 30 MD 800 m²
3009 Biebersdorf 25 MD 1.000 m²
3016 Bückchen 8 MD 1.000 m²
3037 Dollgen 12 MD 1.000 m²
3041 Dürrenhofe 15 MD 1.000 m²
3053 Glietz 10 MD 1.000 m²
3061 Gröditsch 15 MD 1.000 m²
3065 Groß Leine 15 MD 1.000 m²
3093 Hohenbrück 15 MD 1.000 m²
3101 Klein Leine 10 MD 1.000 m²
3113 Krugau 12 MD 1.000 m²
3117 Kuschkow 20 MD 800 m²
3129 Leibchel 8 MD 1.200 m²
3149 Neu Schadow 15 MD 1.000 m²
3853 Plattkow 10 MD 1.000 m²
3161 Pretschen 18 MD 800 m²
3193
3194

Schuhlen-Wiese 10 MD 1.000 m²

3821 Wittmannsdorf 15 MD 800 m²

6025 Dürrenhofe 5 G

7038 Groß Leuthen Weinberg 22 SE
7001 Alt-Schadow 18 SE
7030 Hohenbrück 

Siedlung am See
30 SE

7032 Pretschen, 
Vorwerk Amalienhof

15 SE

3072 Groß Leuthen, Siedlungen 
der Gemarkung ASB

6 M ASB

Alt-Schadow ASB 12 M ASB
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Die Bergaufsicht endet gemäß § 69 Abs. 2 Bundesberggesetz 
(BbergG9 für die beantragte Gesamtfläche des ehemaligen Bohr-
platzes Märkische Heide 1 auf dem Flurstück 364 der Flur 3 der 
Gemarkung Krugau am 04.02.2021.

Annett Lehmann
Bürgermeisterin

Der Trink- und Abwasserzweckverband  
Dürrenhofe/Krugau gibt folgende  
Entsorgungstermine der Lidzba  
Reinigungsgesellschaft mbH im Verbandsgebiet 
bekannt

Wittmannsdorf/Bückchen 15.03.2021 – 26.03.2021
Biebersdorf 29.03.2021 – 09.04.2021
Groß Leine/Dollgen/
Groß Leuthen 12.04.2021 – 16.04.2021
Glietz 19.04.2021 – 23.04.2021
Gröditsch/Leibchel/Krugau 26.04.2021 – 30.04.2021
Schuhlen-Wiese/Klein 
Leuthen/Kuschkow 01.03.2021 – 12.03.2021

03.05.2021 – 14.05.2021
Dürrenhofe/Klein Leine 01.03.2021 – 12.03.2021

03.05.2021 – 14.05.2021
Schlepzig 01.03.2021 – 12.03.2021

03.05.2021 – 14.05.2021
Gewünschte Entsorgungen außerhalb dieser Zeiten vereinba-
ren Sie bitte mit:
Lidzba Reinigungsgesellschaft mbH
Am Seegraben 14
03058 Groß Gaglow
Tel.: 0355 5829-0, Fax: 0355 5829-31
--------------------------------------------------------------------
Störmeldungen richten Sie bitte:
Für den Bereich Trinkwasser an Herrn Krüger 
  Tel.: 0152 05210557
Für den Bereich Abwasser an Herrn Ortak 
  Tel.: 0152 05216267

gez. Annett Lehmann
Verbandsvorsteherin des TAZ Dürrenhofe/Krugau

Ortsübliche Bekanntmachung

Bodenrichtwerte zum Stichtag 
31.12.2020

Bekanntmachung der Veröffentlichung der Bodenrichtwer-
te für den Bereich der Gemeinde Märkische Heide

Am 29. Januar 2021 hat der Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte im Landkreis Dahme-Spreewald die Bodenricht-
werte zum Stichtag 31.12.2020 beschlossen.
Gemäß § 12 Abs. 2 der Gutachterausschussverordnung des 
Landes Brandenburg vom 12. Mai 2010 (GVBl.II 21. Jahrgang, 
Nr. 27) sind die Bodenrichtwerte zu veröffentlichen.
Die Veröffentlichung erfolgt über das Bodenrichtwertpor-
tal „Boris Land Brandenburg“ im Internet unter 
www.boris-brandenburg.de/boris-bb/
Mit Hilfe des amtlichen Internetangebotes der Gutachter-
ausschüsse und der LGB „BORIS (BOdenRichtwertInforma-
tionsSystem) Land Brandenburg“ können Nutzer digitale 
Bodenrichtwerte (inkl. ausgewählter Sachdaten) des aktu-
ellen Jahrganges und rückwirkend bis 2010 kostenfrei auto-
matisiert einsehen. Des Weitern kann in diesem System eine 
kostenfreie amtliche Bodenrichtwertauskunft im PDF-Format 
abgerufen werden.
Schriftliche oder mündliche Bodenrichtwertauskünfte sind 
auch in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Gut-
achterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Dahme-
Spreewald, Geschäftsstelle, Reutergasse 12, 15907 Lübben 
(Spreewald)) erhältlich.

gez. Schiefelbein
(Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses)

Informationen

Beendigung der Bergaufsicht für die  
Bohrplatzfläche der Bohrung E Märkische Heide 1 
der CEP Central European Petroleum GmbH
Am 04.02.2021 wurde die Abschlussbegehung für die Gesamtflä-
che des Bohrplatzes der Bohrung E Märkische Heide 1 der berg-
bauberechtigten CEP Central European Petroleum GMBH auf dem 
Flurstück 364, Flur 3 der Gemarkung Krugau in der Gemeinde 
Märkische Heide durchgeführt.
Der Brauchwasserbrunnen wurde zur öffentlichen Löschwasse-
rentnahmestelle umgerüstet und ebenso wie die Zuwegung der 
Gemeinde Märkische Heide übergeben.
An der Abschlussbegehung nahmen Vertreter der Firma CEP 
GmbH und vom Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
(LBGR) sowie die beteiligten Träger öffentlicher Belange teil. Es 
wurde festgestellt, dass nach allgemeiner Erfahrung nicht mehr 
damit zu rechnen ist, dass aus der vorherigen Nutzung der Fläche 
noch Gefahren für Leben und Gesundheit Dritter oder gemein-
schädliche Einwirkungen eintreten werden. Die Wiedernutzbar-
machung der Gesamtfläche des Bohrplatzes ist im erforderlichen 
Umfang entsprechend des Abschlussbetriebsplans „Rückbau des 
Bohrplatzes Märkische Heide 1“ vom 07.01.2020 erfolgt und im 
vorliegenden Technischen Abschlussbericht „Rückbau des Bohr-
platzes Märkische Heide 1“ vom 01.12.2020 dokumentiert.
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Der Trink- und Abwasserzweckverband  
Dürrenhofe/Krugau informiert  
über die Meldepflicht von Wohneinheiten
Sehr geehrte Kunden,
gemäß unserer Trinkwassergebührensatzung § 4 werden 
Grund- und Mengengebühren berechnet. Jeder Kunde ist ge-
mäß § 9 verpflichtet, innerhalb eines Monats beim Trink- und 
Abwasserzweckverband anzuzeigen, wenn sich die vorhan-
denen Anlagen verändern und diese Änderung die Höhe der 
Angaben beeinflusst. Vermehrt wird festgestellt, dass z. B. 
Eigenheime erweitert werden, um zusätzlichen Wohnraum zu 
schaffen. Entsteht dort Wohnraum im Sinne einer Wohnung, 
ist eine Meldung zwingend notwendig. Jeder Kunde wird ge-
beten zu prüfen, ob die abgerechnete Anzahl von Wohnungen 
auf dem Bescheid 2020/2021 korrekt angegeben worden ist.
Grundgebühr pro Monat ab 01.01.2018 Grundstücke für die 
ein Anschlussbeitrag geleistet wurde
1 Wohnung 5,14 € (netto)
2 Wohnungen 10,28 € (netto)
Grundgebühr pro Monat ab 01.01.2018 Grundstücke für die 
kein Anschlussbeitrag geleistet wurde
1 Wohnung 8,36 € (netto)
2 Wohnungen 16,73 € (netto)
Die Erklärung des Begriffs „Wohnung“ finden Sie nachfolgend 
auszugsweise aus unserer Trinkwassergebührensatzung:
§ 4 (3) Eine Wohnung im Sinne dieser Satzung besteht min-
destens aus einem Wohn-, Schlaf- oder Aufenthaltsraum, einer 
Küche oder Kochnische (auch innerhalb des Wohn- oder Aufent-
haltsraums) sowie einer Toilette und einer Waschmöglichkeit 
(z. B. Waschbecken, Dusche, Badewanne). Sie muss abgeschlos-
sen sein, d. h. durch eine verschließbare Wohnungstür vom Frei-
en, einem Flur oder einem anderen Vorraum oder Treppenhaus 
getrennt sein. Wohnungen in Wohngebäuden mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen brauchen nicht abgeschlossen sein.
Vorsorglich wird auch auf den § 10 Ordnungswidrigkeiten ver-
wiesen. Hier können unterlassene Meldungen mit einem Buß-
geld bis zu 5.000,00 € geahndet werden.
Bei Rückfragen wenden Sie sich gern zu den Sprechzeiten an 
die Mitarbeiter des Trink- und Abwasserzweckverbandes Dür-
renhofe/Krugau.

gez. Annett Lehmann
Verbandsvorsteherin des TAZ Dürrenhofe/Krugau

Der Trink- und Abwasserzweckverband  
Dürrenhofe/Krugau informiert über Hinweise  
zu den Abschlagszahlungen der Trink-  
und Abwassergebühren
Sehr geehrte Kunden,
bitte überweisen Sie die Abschläge der Trink- und Abwasser-
gebühren unbedingt unter Angabe Ihrer 8-stelligen Rech-
nungs-/bzw. Kundennummer. Ohne diese Angabe kann die 
Zahlung nicht ordnungsgemäß zugeordnet werden und zu Un-
stimmigkeiten auf dem Kundenkonto führen.
Es besteht auch die Möglichkeit zum Lastschrifteinzug der 
Gebühren, entsprechend der Gebührenbescheide. Der Einzug 
der Abschläge kann formlos durch einen Auftrag an den 
Trink- und Abwasserzweckverband Dürrenhofe/Krugau, 
OT Groß Leuthen, Schlossstraße 13a, 15913 Märkische Heide 
erfolgen. Er muss die Kundendaten und die Rechnungsnummer, 
die Bankverbindung und eine rechtsverbindliche Unter-
schrift enthalten. Sie können aber auch einen entsprechen-
den Auftrag zum Lastschrifteinzug unter der Telefonnummer 
035471 808020 o. -21 anfordern.
Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass der Lastschriftauftrag 
nur ausgeführt werden kann, wenn dieser mit einer Original 
Unterschrift beim TAZ Dürrenhofe/Krugau eingegangen ist. 
Eine Kopie/Fax oder E-Mail-Nachricht kann nicht anerkannt 
werden.
Sparen Sie mit dem Einzugsverfahren Zeit und Geld!

 
gez. Annett Lehmann 
Verbandsvorsteherin des TAZ Dürrenhofe/Krugau

Das Amtsblatt für die Gemeinde Märkische Heide erscheint nach Bedarf

Es ist im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Märkische Heide, 15913 Märkische Heide, OT Groß Leuthen, Schlossstr. 13a, im Hauptamt erhältlich.
Es kann auch gegen Erstattung der Porto- und Versandkosten einzeln oder im Abonnement unter eben genannter Anschrift bezogen werden.
- Herausgeber: Gemeinde Märkische Heide, 15913 Märkische Heide, 
 OT Groß Leuthen, Schlossstr. 13a
-  Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: (0 35 35) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den amtlichen Teil: die Bürgermeisterin der Gemeinde Märkische Heide: Frau Annett Lehmann

Außerhalb des Gebietes der Gemeinde Märkische Heide, umfasst die Gemarkungen Alt-Schadow, Biebersdorf, Dollgen, Dürrenhofe, Glietz, Gröditsch, Groß Leine, Groß Leuthen, Hohenbrück-Neu Schadow, Klein 
Leine, Krugau, Kuschkow, Leibchel, Plattkow, Pretschen, Schuhlen-Wiese und Wittmannsdorf-Bückchen, kann das Amtsblatt zum Abopreis von 54,00 EUR (inklusive MwSt. und Versand)  oder per PDF zu einem Preis 
von 3,50 EUR pro Ausgabe über den Verlag bezogen werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für 
nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, 
sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft  
Gröditsch

03.03.2021
Hiermit werden alle Eigentümer jagdlich nutzbarer Grundflä-
chen innerhalb der Gemarkung Gröditsch, als Jagdgenossen 
zur diesjährigen Genossenschaftsversammlung eingeladen.
Die Jagdgenossenschaft als Körperschaft des öffentlichen 
Rechtes ist berechtigt und verpflichtet, die satzungsgemäße 
Versammlung unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes ent-
sprechend der 4. SARS-Co-2-EindVO durchzuführen.
Die Versammlung beginnt am 26. März 2021, 19:00 Uhr, im 
Musikclub Gröditsch, Dorfstraße 42 OT Gröditsch, 15913 Mär-
kische Heide.
Zutrittsberechtigt sind ausschließlich Jagdgenossen bzw. be-
vollmächtigte Vertreter. Das korrekte Tragen einer wirkungs-
vollen Mund-Nasenbedeckung (wird am Einlass ausgegeben) 
ist ebenfalls Bedingung für die Teilnahme. Bitte berücksichti-
gen Sie, dass durch das vorgeschriebene Lüften die Raumtem-
peratur niedriger als gewohnt sein kann. Es wird leider auch 
keine gastronomischen Angebote geben.

Tagesordnung
1. Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassenführers
4. Wahl der Rechnungsprüfer
5. Beschluss über die Entlastung von Vorstand und Kassen-

führer für die Jagdjahre 19/20 und 20/21
6. Neuwahl des Vorstandes
7. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages der Jagd-

jahre 19/20 und 20/21
8. Beschluss des Haushaltsplanes
9. Festsetzung der Aufwandsentschädigung für den Vorstand
10. Sonstiges
Die Auszahlung des Reinertrages findet in diesem Jahr nicht 
in bar statt. Wir bitten alle Jagdgenossen, ihre Bankverbin-
dung und ihre aktuelle bejagbare Fläche bei der Kassenfüh-
rerin Frau Manuela Teige, Gröditscher Dorfstraße 3, in 15913 
Märkische Heide per Post anzugeben.

Tim Ness
Jagdgenossenschaftsvorsitzender

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung 
Glietz
Zu der am Freitag, dem 26.03.2021 stattfindenden Mitglie-
derversammlung der Jagdgenossenschaft Glietz werden hier-
mit alle Flächeneigentümer des Jagdbezirkes Glietz (G55), auf 
denen die Jagd ausgeübt werden darf, herzlich eingeladen. 
Sie findet in der Gaststätte Welke in Groß Leine statt und be-
ginnt um 19:00 Uhr.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Be-

schlussfähigkeit
3. Verlesen und Bestätigung der Tagesordnung
4. Verlesen und Bestätigung des Protokolls der JG-Ver-

sammlung vom 22.03.2019
5 Bericht des Vorstandes
6. Entlastung des Vorstandes
7. Bericht der Kassenführerin
8. Bericht der Kassenprüferin
9. Entlastung des Kassenführerin
10. Wahl des Kassenprüfers
11. Bericht der Pächtergemeinschaft mit Nachweis der He-

gemaßnahmen
12 Abstimmung über Hegemaßnahmen
13. Wahl des Vorstandes und Kassen-/Schriftführer der 

Jagdgenossenschaft Glietz
14. Übergabe an den gewählten Vorstand
15. Verschiedenes/Diskussion
16. Schlusswort

Hinweise:
1. Jeder hat während der Versammlung einen Mund-Nasen-

schutz (FFP2/OP Maske) zu tragen und seine personenbe-
zogenen Daten zur Nachverfolgbarkeit in eine entspre-
chende Liste einzutragen.

2. Die Genossenschaftsversammlung ist nicht öffentlich, 
Ehepartner der Grundflächeneigentümer sowie Jagdaus-
übungsberechtigte (Glietzer Jäger) sind berechtigt an der 
JG-Versammlung teilzunehmen.

3. Personen die einen Jagdgenossen vertreten, müssen sich 
durch ihren Personalausweis und die entsprechende Voll-
macht ausweisen.

4. Die Auszahlung der Jagdpacht wird zukünftig per Über-
weisung erfolgen. Die Bankverbindung ist schriftlich 
und spätestens zur JG-Versammlung mitzuteilen oder bei 
Kerstin Reimann, Glietzer Dorfstraße 1, 15913 Märkische 
Heide abgegeben werden.

gez. Vorstand der Jagdgenossenschaft Glietz
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Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung

Montag nach Absprache
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

Foto: Ilka Paulick
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Bücher

Vom königlichen Geschenk zur Gemeinde Märkische Heide
Aus Anlass der 1000-Jahr-Feiern der 6 Dörfer im Jahr 2004 
ist vom Autor Christoph Sehmsdorf ein wertvolles Buch zur 
1000-jährigen Geschichte dieser Dörfer entstanden, angefan-
gen bei der Schenkungsurkunde 1004. Der Einzelpreis beträgt 
9,85 Euro.
_______________________________________________

Schulchronik Groß Leuthen
Requiem für eine Dorfschule
1726 - 2005
Die Schulchronik ist zum Einzelpreis von 6,00 Euro erhältlich.
_______________________________________________

Schlösser und Gärten der Mark
Schloss Groß Leuthen
Die Deutsche Gesellschaft e.V. hat 2003 eine Publikation über 
das Schloss Groß Leuthen herausgegeben. Dieses Heft ist zum 
Einzelpreis von 5,00 Euro erhältlich.

++++ 2. Auflage ab sofort wieder erhältlich ++++
Silberlinge und Seidenspinner - Auf den Spuren von Friedrich 
II.
Das blaue Band – GESCHICHTEN VON HIER 1
Traditionen bewahren und vermitteln: Mit der kleinformatigen 
Serie „das Blaue Band“
möchte KulturArche-Märkische Heide e. V. in loser Folge regi-
onalgeschichtliche Besonderheiten, Episoden und Anekdoten 
publizieren: Preis 5,00 Euro.
_______________________________________________

Kindergarten in Groß Leuthen seit (125 Jahren) 1892
Das blaue Band – GESCHICHTEN VON HIER 2
Der KulturArche-Märkische Heide e. V. hat ein kleines Jubilä-
ums-Büchlein über die Groß Leuthener Kitageschichte mit vie-
len Fotos & Erinnerungen herausgebracht: Preis 5,00 Euro.
Die Bücher erhalten Sie in der Gemeindeverwaltung (Touristin-
fo) Groß Leuthen.

Informationen aus der Gemeindeverwaltung

Kontakt

Telefon:  035471 851-0
Telefax:  035471 851-55
oder  035471 851-17
Internet:  www.maerkische-heide.de
E-Mail:  info@maerkische-heide.de

  Inhalt

Amtlicher Teil Beilage

Nichtamtlicher Teil ab Seite 2

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Mittwoch, dem 7. April 2021

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Montag, der 22. März 2021

Annahmeschluss für Anzeigen:
Freitag, der 26. März 2021, 9.00 Uhr

!
Schließung Verwaltung
Während und außerhalb der Sprechzeiten bleibt die Gemeindeverwaltung weiterhin geschlossen. Bitte vereinbaren 
Sie vorab für alle Bereiche einen Termin. Ohne Termin kann leider keine direkte Bearbeitung Ihres Anliegens er-
folgen. Halten Sie die allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln ein und tragen Sie bitte eine medizinische 
Maske.

Sie erreichen uns unter Tel.: 035471 851-0 oder per E-Mail: info@maerkische-heide.de
Alle weiteren Informationen zum Thema Corona finden Sie unter: www.maerkische-heide.de/Corona

Private Kleinanzeigen im
Gesucht. Gefunden. 

Traumwohnung.

Amts- und Mitteilungsblatt.Jetzt online buchen: 
anzeigen.wittich.de
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Gutscheine Spreewaldtherme Burg
In der Touristinformation in Groß Leuthen (Gemeindeverwal-
tung) können Sie Eintrittsgutscheine für die Spreewaldther-
me in Burg käuflich erwerben.
Wertgutscheine bekommen Sie nur auf Vorbestellung.
(Dauer: 2 Tage) – Bestellungen unter Tel.: 035471 851-13

25. Weihnachtsmarkt der Gemeinde Märkische 
Heide
Der diesjährige 25. Weihnachtsmarkt der Gemeinde Märkische 
Heide „Weihnachtszauber im Advent“ findet am Samstag - 
4. Dezember 2021 in Biebersdorf statt.
Händler, Vereine und interessierte Akteure können sich gerne 
ab sofort anmelden.
Ansprechpartner: Ilka Paulick
Tel. 035471 851-13
E-Mail: tourismus@maerkische-heide.de
- Änderungen vorbehalten -

Informationen zum Zählerwechsel  
der Unterwasserzähler (Gartenwasserzähler) im 
Bereich des Trink- und Abwasserzweckverbandes 
Dürrenhofe/Krugau
Sehr geehrte Kunden,
bitte prüfen Sie Ihre Unterwasserzähler (Gartenwasserzäh-
ler), die Eichfrist beträgt 6 Jahre. Wir weisen darauf hin, 
dass auch Unterzähler mit einem KFR-Ventil einzubauen 
sind. Dies wird in den Richtlinien des Deutschen Vereins des 
Gas- und Wasserfaches (DVGW) zwingend vorgeschrieben. Ab-
gelaufene Unterzähler können bei der Endabrechnung 2021 
nicht berücksichtigt werden. Für den Wechsel dieser Zähler 
ist jeder Kunde selbst verantwortlich.
Sie können die Zähler durch die im Installateurverzeichnis Was-
ser des Verbandes eingetragenen Unternehmen wechseln lassen:

Frank Lanto
Sanitär & Heizung
Guhlener Dorfstraße 8
15913 Schwielochsee Tel.: 0173 3913039

Heizung & Sanitär Baschin
Zum Bahnhof 8b
OT Gröditsch
15913 Märkische Heide Tel.: 035476 3114

Gallus GbR
Bergstraße 41
15910 Schlepzig Tel.: 035472 458

Werden die Zähler durch andere Installateurunternehmen ge-
wechselt, können diese nur berücksichtigt werden, wenn Sie 
dies dem Verband schriftlich anzeigen. Der Zähler muss durch 
den Verband abgenommen und verplombt werden.
(Dies erfolgt kostenpflichtig gemäß Verwaltungsgebühren-
satzung TAZ Dürrenhofe/Krugau, 10.12.2020)
Termine für die Abnahme/Verplombung können Sie mit dem 
Beauftragten des Verbandes Herrn Krüger telefonisch unter: 
01520 5210557 vereinbaren.

gez. Annett Lehmann
Verbandsvorsteherin des TAZ Dürrenhofe/Krugau

Allgemeine Informationen zu Rohrbrüchen  
im Verbandsgebiet des Trink- und  
Abwasserzweckverband Dürrenhofe/Krugau
Sehr geehrte Kunden,
in den letzten Wochen sind einige Rohrbrüche in unserem 
Verbandsgebiet lokalisiert worden. Ich möchte mich bei den 
Kunden bedanken, die den Verband informiert haben. Es ist 
wichtig, dass jeder Bürger Unregelmäßigkeiten zeitnah an-
zeigt, auch wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich um ei-
nen Rohrbruch handelt, zögern Sie nicht und rufen Sie unsere 
technischen Mitarbeiter an. Gern gehen wir Ihren Hinweisen 
nach. Ein zeitiges Erkennen spart oft zusätzliche Kosten, die 
z. B. entstehen, wenn die Reparaturarbeiten am Wochenende 
ausgeführt werden müssen.

gez. Annett Lehmann
Verbandsvorsteherin des TAZ Dürrenhofe/Krugau

Der Trink- und Abwasserzweckverband  
Dürrenhofe/Krugau informiert über die noch 
anhaltende Entwicklung der Covid-19 Pandemie
Der TAZ als Arbeitgeber wird auch weiterhin vorbeugende 
Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter*innen vornehmen. 
Das heißt, dass persönliche Termine im Büro, sowie mit den 
technischen Mitarbeitern, derzeit nicht wahrgenommen wer-
den können. In dringenden Einzelfällen können die Kunden 
telefonisch einen Besuchstermin vereinbaren. Vor der Ver-
gabe eines Termins wird die Dringlichkeit des Anliegens im 
Einzelnen geprüft. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes Dürrenhofe/Kru-
gau sind zu den Sprechzeiten telefonisch bzw. per E-Mail, au-
ßerhalb der Sprechzeiten per E-Mail zu erreichen.
Der persönliche Kontakt ist aufgrund der aktuellen Lage auf 
ein Mindestmaß zu reduzieren.
Achten Sie bitte bei jeglichem Kontakt mit den Mitarbei-
tern des TAZ auf die Hygieneregeln, wie z. B. das Tragen 
einer FFP 2 oder OP-Maske und die Einhaltung eines Mindest-
abstandes von 2 Metern.
Wir danken für Ihr Verständnis.

gez. Annett Lehmann
Verbandsvorsteherin des TAZ Dürrenhofe/Krugau

Deutsche Rentenversicherung

Versichertenberaterin Frau Schiela

Sprechstunde jeden 1. Donnerstag im Monat, von 13:00 Uhr bis 
14:00 Uhr, in der Gemeindeverwaltung Märkische Heide.
Termine nur nach telefonischer Vereinbarung!
Telefonisch können Sie Frau Schiela unter der 03546 3509 er-
reichen.

Redaktion
Immer die

richtigen Worte.

LINUS WITTICH 
Medien KG
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Einschulung 2021 – Hortbetreuung
In Vorbereitung auf das kommende Schuljahr 
2021/2022 bitten wir alle Eltern von Schulan-
fängern, bis zum 31.05.2021 die Anmeldung 
für eine Hortbetreuung vorzunehmen. Dies gilt 
auch, wenn für das Kind ein Antrag auf Rück-
stellung vom Schulbesuch erfolgte. Sollte dem 
Rückstellungsantrag stattgegeben werden, 
wird der vorliegende Hortantrag für das nächste 
Schuljahr übernommen.
Einen entsprechenden Vordruck für den „KiWi“-Schulhort 
Gröditsch erhalten Sie auf der Homepage der Gemeinde Mär-
kische Heide.
Ansprechpartnerin für Anmeldungen oder Fragen:
Frau George, Telefon 035471 851-14 oder 
kita@maerkische-heide.de.

Sonstiges

Haus der Generationen
Vielfalt! Wir leben sie
Haus der Generationen
DRK Kreisverband Fläming-Spreewald e. V.
Klein Leuthener Weg 8
15913 Märkische Heide, OT Groß Leuthen
Telefon: 0151 54409013
hdg.mh@drk-flaeming-spreewald.de
www.drk-flaeming-spreewald.de

Wir stellen uns vor!
Eröffnung 2008 -> Träger Kreisverband Flämig-Spreewald e. V. 
Luckenwalde
Aufbau von Kursen -> Sport, Kreativ, Computer, PEKiP, Kommu-
nikation
Projekte 2014 -> Kümmerer in den Ortsteilen der Gemeinde Mär-
kischen Heide
Projekte 2016 -> Akademie 2. Lebenshälfte, Mobil und Bewe-
gung, Schulung der Kümmerer
Renovierung 2018 -> neue Bestuhlung, neue Büromöbel, neuer 
Fußboden, 10 Jahre HdG/Tag der offenen Tür
Projekte 2019 -> Digital Kompass, Standorteröffnung im HdG, 
Projekt FAPIQ, „Mit Sport Leben“ Aufbau von Sportgruppen in 
den Orten, Aufbau Familienzentrum
Projekt 2020 -> Mobilität und soziale Teilhabe im ländlichen 
Raum Beginn im Oktober 2019
Projektbeginn Oktober 2020 mit Machbarkeitsstudie bis 2021

Birgit Raddatz
Leiterin

Schule, Kita, Vereine

Tätigkeitsbericht des Seniorenbeirates Märkische Heide
Der Seniorenbeirat besteht aus 17 Mitglieder, die sich für die Ar-
beit mit allen Senioren in den einzelnen Ortsteilen in ehrenamt-
licher Tätigkeit für deren Probleme und Interessen engagieren.

Zum anderen darf und muss gesagt werden, dass alle Senioren-
beiratsmitglieder (SB) ihre Aufgaben aus innerem Antrieb und 
mit Freude ausführen. Der SB setzt sich aus dem Vorsitzenden 
Wilfried Krauße (Neu Schadow), den weiteren Vorstandsmit-
gliedern Adelheid Schröter (Klein Leine) Stellvertreterin, Heidi 
Weber (Pretschen) Schatzmeisterin, Rudi Bogula (Biebersdorf), 
Bärbel Pieper (Alt-Schadow) sowie 12 weiteren Mitgliedern, aus 
den einzelnen Ortsteilen zusammen. Jährlich finden 10 Sitzun-
gen des SB und 3-4 Sitzungen des Vorstandes statt.

Beim Treff des Seniorenbeirat am 06.01.2020 ging es um die 
Jahresplanung 2020 sowie den Senioren-Leitlinien
• Organisation der geplanten Veranstaltungen
• Abrechnung vom Jahr 2019
• Rückblick- welche Pläne wurden umgesetzt
Es gibt auch Neuigkeiten in der Seniorenarbeit, da hier Fachta-
gungen eingeführt wurden. Die Teilnehmer waren aus folgen-
den unterschiedlichen Bereichen: DRK, Bürgermeisterin der 
Gemeinde Märkische Heide, Kirche, Jugendsozialarbeiter der 
Gemeinde Märkische Heide, Diakonie und der Seniorenbeirat.

Diese Tagungen sind sehr wichtig für die gegenseitige Unter-
stützung. Dort werden unterschiedlichste Themen bespro-
chen, wie z. B.
• Hilfe für Alleinstehende, die Akademie 2. Lebenshälfte
• Verbesserung der Mobilität
• Ausbau einer Tagespflege in Groß Leuthen, Einbeziehung 

der 17 Ortsteile der Gemeinde – wo sind Menschen die 
versorgt werden müssen (Arzt- Probleme/Fachärzte, Ein-
kaufsmöglichkeiten)

Am 12.10.2020 wurde die neue Koordinatorin vom Landkreis 
Dahme-Spreewald, Frau Sandra Lipinzki, vorgestellt.

Viele Pläne wurden für das Jahr 2020 aufgestellt, hierzu zählt 
die Fastnacht, Bocciatournier, Öko-Filmtour (Landschaft 
Ökologe), Busfahrt (Havelseen-Rundfahrt), Mitarbeit beim 
Gemeindeentwicklungskonzept, Sommerfest (Brandenburgi-
sche Seniorenwoche), Fahrradtour, Sternfahrt, Tag des Ehren-
amtes, Seniorenkirmes, Weihnachtsfeiern, Treff mit der Poli-
zei. Wichtige Themen waren hier die Vorsichtmaßnahmen bei 
Einbruch und dem Enkeltrick.

Der SB berichtete mündlich vor den Ortsvorstehern am 
10.03.2020 über die geleistete Arbeit im Jahr 2019. Dieser 
Bericht wurde von den Anwesenden als positiv aufgenommen.

Der Seniorenfasching war ein großer Erfolg mit der kleinen 
Hausmusik und der Tanzgruppe. Ein Artikel ist im Amtsblatt 
erschienen.

Leider war durch die Corona-Pandemie die Arbeit des Senio-
renbeirates im Jahr 2020 sehr eingeschränkt und die meisten 
geplanten Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt wer-
den. Wir hoffen im Jahr 2021 mehr geplante Veranstaltungen 
durchführen zu können.

W. Krauße
Vorsitzender des Seniorenbeirates Märkische Heide

!

Der richtige Klick:
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

am 19.07.1990 gründete sich die Schützenvereinigung Leib-
chel e. V. im Gasthaus „Zum neuen Krug“.
Seit dieser Zeit hat sich der Verein nicht nur in der Sportland-
schaft des Landkreises und der Gemeinde etabliert, er trat 
auch in vielen anderen Bereichen wie Kultur und Traditions-
pflege bei Dorffesten in Erscheinung und gestaltete mit.
Zurzeit erstellen wir eine Internetseite für den Verein und 
möchten Sie um Unterstützung bitten.
Im Vereinsbestand befinden sich zahlreiche Fotodokumente 
und Presseartikel über den Verein und dessen Mitglieder, die 
wir für die Internetseite verwenden können. Aber so mancher 
Besucher einer Veranstaltung, an der unser Verein mitgewirk-
te, hat einen gelungenen Schnappschuss von Schützenfesten, 
Schützenbällen oder Dorffesten. Zeitungsartikel sind auch 
eine willkommene Ergänzung.
Wir wären sehr dankbar, wenn Sie uns freundlicherweise mit 
Fotos und dergleichen unterstützen können. Sie erhalten al-
les unversehrt wieder zurück.

Dafür nutzen Sie bitte folgende Kontaktdaten:
Dieter Freihoff
Telefon 035471 797 oder E-Mail: dieterfreihoff@web.de

Für Ihre Unterstützung sagen wir Dankeschön im Voraus.

Dieter Freihoff
Präsident der Schützenvereinigung Leibchel e. V.

Das Gemeindejournal Märkische Heide erscheint nach Bedarf

Es ist im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Märkische Heide, 15913 Märkische Heide, OT Groß 
Leuthen, Schlossstr. 13a, im Hauptamt erhältlich.

Es kann auch gegen Erstattung der Porto- und Versandkosten einzeln oder im Abonnement unter 
eben genannter Anschrift bezogen werden.

-  Herausgeber, Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 Telefon: (0 35 35) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

- Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil und Anzeigenteil/Beilagen: 
  LINUS WITTICH Medien KG, vertreten durch den Geschäftsführer 
 ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg

Außerhalb des Gebietes der Gemeinde Märkische Heide, umfasst die Gemarkungen Alt-Schadow, 
Biebersdorf, Dollgen, Dürrenhofe, Glietz, Gröditsch, Groß Leine, Groß Leuthen, Hohenbrück-Neu 
Schadow, Klein Leine, Krugau, Kuschkow, Leibchel, Plattkow, Pretschen, Schuhlen-Wiese und 
Wittmannsdorf-Bückchen, kann das Amtsblatt zum Abopreis von 54,00 EUR (inklusive MwSt. und 
Versand)  oder per PDF zu einem Preis von 3,50 EUR pro Ausgabe über den Verlag bezogen werden. Für 
Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt 
oder anderer Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzel-exemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Umfrage 

Gemeindeentwicklungskonzept Märkische Heide (GEK): Prioritäten 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Märkische Heide, 

Corona-bedingt können wir leider nicht noch einmal Ideenschmieden zur Prioritätensetzung für das 
Gemeindeentwicklungskonzept durchführen. Daher bitten wir Sie sich noch einmal digital einige Minuten für die 
Zukunft der Gemeinde Märkische Heide Zeit zu nehmen. 

Im Leitbild der Gemeinde Märkische Heide werden fünf Handlungsfelder festgelegt: 

• Siedlungsstruktur, Bauen und Wohnen

• Bildung und soziale Infrastruktur

• Mobilität und technische Infrastruktur

• Wirtschaft und Arbeit

• Tourismus und Naherholung
In den fünf Handlungsfeldern werden Maßnahmen und Projekte verortet, die eine unterschiedliche Priorität für die 
Entwicklung der Gemeinde haben. 

Bitte legen Sie Ihre Priorität für die Projekte im Gemeindeentwicklungskonzept fest: 
Dabei ist eine Einzelmaßnahme mit hoher Priorität (= Priorität 1) für das jeweilige Zentrale Vorhaben und die 
Zielerreichung unabdingbar. 
Maßnahmen mit mittlerer Priorität (= Priorität 2) sind wichtig für die umfassende Zielerreichung durch das 
Zentrale Vorhaben. Die Umsetzung des zentralen Vorhabens ist jedoch auch dann gerechtfertigt, wenn 
Einzelmaßnahmen mit mittlerer Priorität nicht (oder nicht zum geplanten Zeitpunkt) realisiert werden können. 
Maßnahmen mit niedriger Priorität (= Priorität 3) runden das Zentrale Vorhaben ab. Grundsätzlich ist die 
Zielerreichung auch ohne diese Einzelmaßnahme gewährleistet. 

Die Umfrage wird etwa 10 Minuten Zeit in Anspruch nehmen. 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
Ihre Bürgermeisterin Annett Lehmann und Team Bruckbauer & Hennen GmbH 

Über folgenden Link kommen Sie direkt zur Umfrage: 
www.maerkische-heide.de/GEK/Buergerbeteiligung.html

___________________________________________________________________________

Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, die nicht an der Online-Umfrage teilnehmen können, die 
beigelegte Papierversion des Fragebogens auszufüllen und diese bis zum 19. März 2021entweder 
in der Gemeindeverwaltung oder bei Ihrem/Ihrer Ortsvorsteher/Ortsvorsteherin in den Briefkasten 
einzuwerfen.

Sie können uns den Papierfragebogen auch gerne postalisch übersenden:

Gemeinde Märkische Heide
-GEK-
OT Groß Leuthen
Schlossstraße 13 a
15913 Märkische Heide

Wir freuen uns auf Ihre rege Teilnahme!
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Im Handlungsfeld Siedlungsstruktur, Bauen und Wohnen werden folgende Maßnahmen verfolgt: 

• Erhalt der historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen

• Gemeinsame Identität fördern

• Angebote für Spiel und Freizeit erhalten und ausbauen
Eine Vielzahl von Projekten soll zur Umsetzung der Maßnahmen führen. 

Bitte nennen Sie uns Ihre Prioritäten für die Projekte im Handlungsfeld: 
SIEDLUNGSSTRUKTUR, BAUEN UND WOHNEN 

1 2 3 

Pflege und Erhalt der historischen Zeitzeugnisse und ortsbildtypischen Bausubstanz 

Stärkung der Ortsmitten und Erhalt der dörflichen Strukturen 

Aktivierung von Leerstand, innerörtlicher Baulücken und maßvolle Weiterentwicklung 

Forcierung von alternativen Wohnformen 

Umwandlung von Ferien- und Freizeitwohnungen zu Hauptwohnsitzen 

Erhalt und Stärkung vorhandener Nutzungsdurchmischung 

Vereinskultur fördern 

Bürgerschaftliches Engagement unterstützen 

Vermittlung von Geschichte an Bürger und Touristen 

Aufenthaltsorte/ Treffpunkte in den Ortsteilen schaffen und erhalten 

Förderung des Miteinanders von Generationen 

Spiel-/Sportplätze und Badestellen pflegn und entwickeln 

Angebote für Kinder/ Jugend und Betreuung erhalten 

Sicherung und Stärkung des kulturellen Lebens 
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Im Handlungsfeld Bildung und soziale Infrastruktur werden folgende Maßnahmen verfolgt: 
• Bildungsangebote langfristig sichern
• Gesundheitliche Versorgung sicherstellen
• Nahversorgung sichern
• Service- und zukunftsorientiertes Verwaltungshandeln etablieren

Eine Vielzahl von Projekten soll zur Umsetzung der Maßnahmen führen. 

Bitte nennen Sie uns Ihre Prioritäten für die Projekte im Handlungsfeld: 
BILDUNG UND SOZIALE INFRASTRUKTUR 

1 2 3 

Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der schulischen Bildung 

Bedarfsgerechte Entwicklung von Betreuungsangebote für Kinder (Kitas, Hort) 

Förderung der (Breiten-)Sportangebote 

Kooperationen zwischen Bildung und Wirtschaft forcieren 

Betreuungsangebote für ältere und behinderte Bürger ausbauen 

Sicherung der ärztlichen Versorgung durch Nachbesetzung der Praxen bzw. innovative Angebote 

Verbesserung der Infrastruktur an ärztlichen Versorgeorten und Anbindung 

Weiterentwicklung Beratungsangebote und Vernetzung 

Förderung der Nachbarschaftshilfe und des Ehrenamtes 

Groß Leuthen als Grundfunktionalen Schwerpunkt etablieren/ Ansiedlung eines Nahversorgers 

Kleinstangebote in den Ortsteilen sichern 

Angebote fahrender Händler sichern und ausbauen 

Vernetzung zwischen Landwirtschaft und Nahversorgung (weiter-)entwicklung 

Erreichbarkeit der Nahversorgungszentren ermöglichen 

bürgerfreundliche und moderne Verwaltung 

Ortsbeiratsstruktur wahren 

Sicherung der Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Interkommunale Zusammenarbeit stärken 
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Im Handlungsfeld Mobilität und technische Infrastruktur werden folgende Maßnahmen verfolgt: 
• Verkehrsinfrastruktur bedarfsgerecht ausbauen
• Stärkung öffentlichen Personennahverkehrs
• Leistungsfähigkeit der Feuerwehr erhalten
• Zukunftsorientierte technische Infrastruktur sicherstellen

Eine Vielzahl von Projekten soll zur Umsetzung der Maßnahmen führen. 

Bitte nennen Sie uns Ihre Prioritäten für die Projekte im Handlungsfeld: 
MOBILITÄT UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 

1 2 3 

Bedarfsgerechte Instandsetzung von Straßen und Wegen 

Innerörtliche Verkehrsberuhigung, insbesondere an den Bundesstraßen 

Ausbau des Radwegenetzes, auch überregionale Anknüpfung 

Optimierung des Fußwegenetzes (ink. Beleuchtung) 

Barrierefreiheit fördern 

Etablierung neuer Bedienformen (ÖPNV)/ Schaffung von Angeboten außerhalb Schulbedienung 

Überregionale Anbindung verbessern 

Infrastruktur ÖPNV verbessern 

Löschwasserentnahmestellen sichern 

Akquirieren von Feuerwehrkameraden 

Technik entsprechend der Kameraden bereitstellen 

Synergien zwischen Nachbar-Feuerwehren forcieren 

digitale Infrastruktur stärken (Internet, HotSpots) 

Technische Infrastruktur für Ver- und Entsorgung an die aktuellen Standards heranführen 

Elektromobilität (PKW und Fahrrad) ausbauen 
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Im Handlungsfeld Wirtschaft und Arbeit werden folgende Maßnahmen verfolgt: 

• Förderung bzw. Unterstützung bestehender und neuer Unternehmungen zur Schaffung wohnortnaher
Arbeits- und Ausbildungsplätze

• Innovative Ansätze stärken
Eine Vielzahl von Projekten soll zur Umsetzung der Maßnahmen führen. 

Bitte nennen Sie uns Ihre Prioritäten für die Projekte im Handlungsfeld: 
WIRTSCHAFT UND ARBEIT 

1 2 3 

Erhalt der Landwirtschaft als Wirtschaftsgrundlage 

Ausbau regionaler/ innovativer Vermarktungsstrukturen 

Gewerbeflächenvermarktung intensivieren 

Ansiedlung von neuen Unternehmen forcieren 

Nachfolgeakquise/ Patenschaften für Existenzgründer 

Klimaneutrale Ansätze und erneuerbare Energien weiterdenken 

regionale Wertschöpfungsketten erweitern 

Kooperationsmodelle mit Unternehmen/ Unternehmensgespräche 
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Im Handlungsfeld Tourismus und Naherholung werden folgende Maßnahmen verfolgt: 

• Touristische Profilierung zum "Spreewälder Kleinod"

• Steigerung der Lebensqualität über ein vielfältiges Naherholungs- und Freizeitangebot

• Erhalt und Erlebbarmachen des Naturraums
Eine Vielzahl von Projekten soll zur Umsetzung der Maßnahmen führen. 

Bitte nennen Sie uns Ihre Prioritäten für die Projekte im Handlungsfeld: 
TOURISMUS UND NAHERHOLUNG 

1 2 3 

Saisonausdehnung auf Wintermonate 

Vermarktung unter der Dachmarke Spreewald/ Vernetzung mit entsprechenden Partnern 

Erhöhung der Digitalisierung (Online-Buchbarkeit, Präsentation) 

Binnenkommunikation durch Printprodukte erhöhen 

Vermarktung der touristischen Mobilitätsangebote (PlusBus, SpreewaldCard) 

Verstärkte Vermarktung des übergeordneten Leitbildes "Kultur-Genuss-Region" 

Qualifizierung und Vernetzung des Camping-Angebotes 

Leit- und Informationssysteme erweitern 

Ausbau der Kultur- und Freizeitangebote 

Ergänzung des touristischen und gastronomischen Angebotes 

überregionale Angebote entwickeln/ Vernetzung mit Nachbarkommunen 

Grünanlagen in den Ortslagen und an öffentlichen Wegen/ Plätzen pflegen 

Erhalt und Entwicklung der Flächen unter Naturschutz und Naturdenkmäler 

Eigriffs- und Ausgleichsmaßnahmen-Pool entwickeln 

Reitsport vermarkten 

Wassertouristische Infrastruktur ausbauen 

Ausbau Rad- und Wanderwege sowie überregionale Anbindung 

Forcierung von Umweltbewusstsein in den Bildungseinrichtungen 
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Und zum Schluss noch einige Fragen zu Ihrer Person: 

Welches Geschlecht haben Sie? 

Männlich 

Weiblich 

divers 

Zu welcher Altersgruppe gehören Sie? 

unter 15 Jahre 

15 - 35 Jahre 

36 - 65 Jahre 

über 65 Jahre 

In welchem Ortsteil wohnen Sie? 

Alt-Schadow 

Biebersdorf 

Dollgen 

Dürrenhofe 

Glietz 

Gröditsch 

Groß Leine 

Groß Leuthen mit Klein Leuthen 

Hohenbrück-Neu Schadow 

Kleine Leine 

Krugau 

Kuschkow 

Leibchel 

Plattkow 

Pretschen 

Schuhlen-Wiese 

Wittmannsdorf-Bückchen 

Anderer Wohnort: 
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Möchten Sie uns noch etwas Wichtiges mit auf den Weg geben? 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Dieses Projekt wird gefördert: 
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